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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.01.1968 

Geschäftszahl 

0471/67 

Rechtssatz 

Ob ein Vollkaufmann ein Wirtschaftsgut kraft Willensentschluß in das Betriebsvermögen einbeziehen kann 
(gewillkürtes Betriebsvermögen), hängt von den gegenwärtigen tatsächlichen Beziehungen dieses 
Wirtschaftsgutes zu dem Gewerbebetrieb, nicht aber von künftigen, völlig ungewissen Möglichkeiten ab 
(Hinweis: Im Beschwerdefall wollten die Inhaber einer in der Form einer OHG betriebenen Apotheke die von 
der OHG erworbenen Miteigentumsrechte an einem Appartement - Hotel (Eurotel) in das 
 

Betriebsvermögen der Gesellschaft einbeziehen. 
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